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1. Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planung ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Grund- und Nahversor-

gung der Gemeinde Obrigheim. Darüber hinaus verfolgt die Planung im Sinne der nach-

haltigen städtebaulichen Entwicklung die Reaktivierung eines momentan brachliegenden 

Areals. 

2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Rahmen des parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahrens wurde eine Umwelt-

prüfung zur Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Pla-

nung durchgeführt. Diese wurden in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.  

Des Weiteren wurde ein Grünordnerischer Beitrag mit einer qualifizierten Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung, eine Artenschutzrechtliche Prüfung sowie eine Geräuschimmis-

sionsprognose und eine Geräuschemissionskontingentierung erstellt. In diesen Gutach-

ten wurden Maßnahmen zur Verminderung, Vermeidung und zum Ausgleich festgelegt. 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte nach den §§ 3 und 4 BauGB.  

Von Seiten der Bürger wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung keine Anregun-

gen oder Bedenken hervorgebracht. Auch im Rahmen der Offenlegung sind von Seiten 

der Bürger keine Stellungnahmen oder Äußerungen eingegangen. 

Von Seiten der Behörden wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und der  

Offenlegung Anregungen zum Artenschutz, zum Eingriff und dessen Ausgleich, zur Nut-

zungsänderung und dessen lärmimmissionsbedingten Folgen, zur Konkretisierung der 

Zweckbestimmung des Sondergebietes, zum Denkmalschutz, zur Einhaltung der raum-

ordnerischen Vorgaben und zur Lage im Flurbereinigungsgebiet vorgetragen. 

Die Anregungen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt, zum Großteil berücksich-

tigt und in die Planunterlagen übernommen. Auf Bebauungsplanebene wurde eine von 

der Geräuschimmissionsprognose (für das Sondergebiet) losgelöste Betrachtung des 

festgesetzten GE-Gebietes in Form einer Geräuschemissionskontingentierung erstellt.  

Detaillierte Angaben über den Umgang mit den vorgebrachten Stellungnahmen können 

den jeweiligen Behandlungsübersichten der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen 

entnommen werden. 

4. Auswahl des Plans nach Abwägung mit anderweitig in Betracht kom-

menden Planungsmöglichkeiten 

Die im bisher wirksamen Bebauungsplan ausgewiesenen Nutzungsarten Mischgebiet (im 

Westen) und eingeschränktes Gewerbegebiet (im Osten, angrenzend an Wohnbebau-

ung) konnten über Jahre nicht umgesetzt werden. Zudem war eine Reaktivierung des im 

eingeschränkten Gewerbegebiet befindlichen Gebäudes eines ehemaligen Möbelhauses 

über Jahre erfolglos.  

Mit direkter Lage an der B292 am Ortseingang von Obrigheim ergibt sich für den im 

Sondergebiet geplanten Lebensmittelmarkt und das GE-Gebiet ein sinnvoller Standort 

mit einer guten Verkehrsanbindung. 
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Zu der an einem Vorhaben orientierten Flächennutzungsplanänderung zur Stärkung der 

Grundversorgung Obrigheims ergaben sich keine sinnvollen Alternativen. 
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